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102. Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Saerbeck: 
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Saerbeck zum 
31.12.2023 

 
 
1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses einschließlich Entlastung 
 
Gemäß § 102 Abs. 2 GO NRW wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der örtlichen 
Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 beauftragt, die am 08.10.2024 ei-
nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilte, den der Rechnungsprüfungsausschuss in 
seiner Sitzung am 16.12.2024 unverändert übernommen hat.  
 
Daraufhin hat der Rat der Gemeinde Saerbeck in seiner Sitzung vom 19.12.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Saerbeck beschließt: 

 

1. Der Jahresabschluss der Gemeinde Saerbeck zum 31. Dezember 2023 wird in der von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH aus Münster geprüften und mit dem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.120.401,33 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt 
und erhöht diese auf 7.915.644,69 €. Das Eigenkapital weist zum 31.12.2023 einen Bestand 
von 19.654.614,08 € auf. 

3. Dem Bürgermeister wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vorbehaltlose Entlastung erteilt. 
 
Die wesentlichen Zahlen des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung 2023, Finanzrechnung 
2023, sowie Bilanz zum 31.12.2023) sind als Anlage beigefügt. 
 
 
2. Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Saerbeck wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Saerbeck liegt zur Einsichtnahme ab sofort bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in Zimmer 405 im Rathaus der Gemeinde 
Saerbeck, Ferrières-Str. 11 in 48369 Saerbeck, wie folgt öffentlich aus: 
 
Montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
Zusätzlich  
Donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
 
Saerbeck, den 07.01.2025 
 
Gemeinde Saerbeck 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Lehberg 
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103. Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Saerbeck: 
Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus und für die Bür-
gerscheune der Gemeinde Saerbeck vom 31.03.1995 

 
in der Fassung der 2. Änderung (in Kraft getreten am 01.04.2025)  
__________________________________________________________________________ 
 
 
1. Allgemeines  

 
Die Gemeinde Saerbeck stellt den Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Ver-
bänden sowie gemeinnützigen Einrichtungen aus dem Gebiet der Gemeinde 
Saerbeck die Räume und Einrichtungsgegenstände des Bürgerhauses und der 
Bürgerscheune für öffentliche, vereinsinterne und private Veranstaltungen mit fol-
genden Maßgaben als öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. 
 
Veranstaltungen der Gemeinde Saerbeck werden vorrangig behandelt.  
 
Die Gemeinde kann 18 Veranstaltungen jährlich zulassen, die bis nach 22.00 Uhr 
andauern. In diesen Fällen ist die Nachtruhe verkürzt, jedoch muss ab 22.00 Uhr 
der Tagwert bei 55 dB(A) eingehalten werden. Die Veranstaltung endet zum jeweils 
genehmigten Zeitpunkt. Der Getränkeausschank endet jeweils 45 Minuten und die 
Musikveranstaltungen jeweils 30 Minuten vor dem offiziellen Ende der Veranstal-
tung. 
 
Die Gemeinde Saerbeck kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den 
Bestimmungen der Ziffer 1 Abs. 1 und 2 erteilen.  
 

2. Nutzungsverhältnis 
 

 2.1 Das Nutzungsverhältnis erfolgt auf privatrechtlicher Grundlage. Sofern mit fal-
schen Angaben die Nutzung des Bürgerhauses bzw. der Bürgerscheune er-
reicht wurde, hat nach Bekanntwerden dieser Tatsache der Nutzer eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 250,00 € zu zahlen. Schuldhafte Verstöße gegen die 
Benutzungsordnung werden strafrechtlich und/oder als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt. 
 

 2.2 Die Nutzung der Räume, Einrichtungsgegenstände und Geräte ist bei der Ge-
meindeverwaltung zu beantragen. Ein Rechtsanspruch auf die Bereitstellung 
der Räume, Einrichtungsgegenstände und Geräte besteht nicht. Auch aus et-
waigen Terminvormerkungen oder wiederholter Nutzung kann kein Rechts-
anspruch hergeleitet werden. Die vertragliche Vereinbarung kann seitens der 
Gemeinde aufgehoben werden, insbesondere wenn der Benutzer gegen die 
Nutzungsverordnung verstößt oder Tatsachen vorliegen oder zu erwarten 
sind, die eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung befürchten las-
sen oder wenn infolge höherer Gewalt die Räume nicht zur Verfügung gestellt 
werden können. 
 



212 
 

 2.3 Die Benutzungserlaubnis erteilt der Bürgermeister oder die von ihm beauf-
tragte Person. Die Vergabe der Belegungstermine erfolgt grundsätzlich in der 
Reihenfolge der Anmeldungen. Der Terminkalender ist öffentlich. 
 

 2.4 Die Benutzung bezieht sich nur auf die beantragten und genehmigten Räume. 
 

 2.5 Alle für die Veranstaltung erforderlichen behördlichen Genehmigungen und 
Erlaubnisse (z. B. GEMA, Gestattung nach dem Gaststättengesetz, Brandwa-
che) sind von dem Benutzer rechtzeitig einzuholen. Anfallende Entgelte sind 
unmittelbar von ihm zu entrichten.  
 

 2.6 Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die des Jugendschutzgeset-
zes (Alkoholverbot), des Sonn- und Feiertagsgesetzes, des Gaststätten- und 
Lebensmittelrechts, des Landesimmissionsschutzgesetzes (Nachtruhe ab 
22.00 Uhr) sind zu beachten. 
 

3. Miete 
 

 3.1 Die Räumlichkeiten werden für Veranstaltungen von Rat und Verwaltung, der 
Kirchengemeinden sowie Vereinen, Verbänden und sonstigen gesellschaftli-
chen Gruppen aus Saerbeck, die soziale, kulturelle oder der Bildung dienende 
Arbeit betreiben, unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
 

 3.2 Für die Benutzung des Bürgerhauses bzw. der Bürgerscheune zu privaten 
Zwecken ist ein Entgelt gem. Anlage 1 Entgeltordnung Bürgerhaus und Bür-
gerscheune zu zahlen. 
 

4.  Nutzungsregeln 
 

 4.1 Als Stellplatzfläche ist ausschließlich der Parkplatz am Bürgerhaus zu benut-
zen. Der Parkplatz ist von Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 22.00 Uhr 
geöffnet. Von 22.00 – 7.30 Uhr ist die Zu- und Abfahrt des Parkplatzes ge-
sperrt. Ausweichmöglichkeiten bestehen auf dem Parkplatz vor der Rathaus-
Apotheke und der evangelischen Kirche. Ein Abstellen von Fahrzeugen im 
Bereich der Straßen Bevergerner Damm und Hofbrede ist nicht gestattet. 
 
Der/Die Benutzende verpflichtet sich, die Stellplatzregelung zu beachten und 
ihre Einhaltung durch die Veranstaltungsteilnehmer zu überwachen. 
 

 4.2 Der/Die Benutzende trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ab-
lauf der Veranstaltung und die Beachtung dieser Benutzungsordnung. Er/Sie 
haftet gegenüber der Gemeinde ohne Verschuldensnachweis für die zu ent-
richtenden Benutzungsentgelte und Betriebskostenerstattungen sowie die 
evtl. zu zahlenden Vertragsstrafen. 
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 4.3 Dem/Der Benutzenden wird vor der Veranstaltung die Hausschlüssel gegen 
Quittung mit Rückgabevermerk ausgehändigt. Die Schlüssel sind während 
der Dienststunden rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung abzuholen. Die 
Schlüssel sind am Tag nach der Veranstaltung wieder zurückzugeben. 
 
Dem/Der Benutzenden kann für wiederkehrende Veranstaltungen, die zu fes-
ten Zeitpunkten regelmäßig durchgeführt werden, der Schlüssel gegen Quit-
tung mit Rückgabevermerk für den Zeitraum der Inanspruchnahme überlas-
sen werden. 
 
Bei Verlust des Schlüssels haftet der/die Benutzende für alle Kosten und Fol-
gekosten. Die eigenmächtige Fertigung von Nachschlüsseln ist untersagt. 
 

 4.4 Der/Die Benutzende hat sich vor der Benutzung von dem ordnungsgemäßen 
Zustand der Räume (einschließlich Inventar und Außenanlagen) zu überzeu-
gen. Bei Vorhandensein von Mängeln sind diese vor Nutzung der Räume dem 
jeweiligen Beauftragten des Bürgermeisters anzuzeigen. Sind bis zum Beginn 
der Veranstaltung vom dem/der Benutzenden keine Beanstandungen erho-
ben worden, gelten die Räume, Einrichtungsgegenstände und Geräte als im 
ordnungsgemäßen Zustand übernommen. Der/Die Benutzende verpflichtet 
sich, jeden Schaden der von der Gemeinde beauftragten Person spätestens 
bei der Übergabe der Räume unaufgefordert zu melden. Werden Schäden 
nachträglich bekannt, sind etwaige Haftungsansprüche sofort anzumelden. 
Eine Ausschlussfrist besteht nicht. 
 

 4.5 Das Gebäude mit allen Räumen, Einrichtungsgegenständen und Geräten ist 
sachgerecht und pfleglich zu behandeln. Sicherheitsbestimmungen sind zu 
beachten. Das Inventar, im Einzelnen Stühle und Tische, kann durch den/der 
Benutzenden nach eigenen Vorstellungen umgeräumt werden. Nach der Ver-
anstaltung, spätestens aber bis 8.00 Uhr des folgenden Tages, sind die ver-
lassenen Räume von dem/der Benutzenden in einem ordnungsgemäßen und 
sauberen Zustand der von der Gemeinde beauftragten Person zu übergeben 
(Boden besenrein, Tische abgeräumt, Flure und Eingangsbereich sowie Toi-
letten gesäubert). Falls die Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände 
nicht ordnungsgemäß hinterlassen und dadurch weitere Leistungen durch die 
Gemeinde unmittelbar oder auch mittelbar zu erbringen sind (zusätzliche Rei-
nigung, Beseitigung von Schäden usw.), werden diese zusätzlich nach Auf-
wand in Rechnung gestellt. Die Außenanlagen sind entsprechend zu säubern. 
 

 4.6 In den gesamten Gebäuden ist das Rauchen gem. §1 Abs. 2 BNichtrSchG 
nicht gestattet. 
 
Im Bürgerhaus sind ausschließlich Flaschengetränke erlaubt. Der Ausschank 
durch eine Zapfanlage ist untersagt.  
 

 4.7 Für die Folgen der Nichtbeachtung der Benutzungsordnung durch die Besu-
cher der Veranstaltung haftet der/die Benutzende ohne Verschuldensnach-
weis. Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung kann dem/der Verant-
wortlichen die Benutzung des Gebäudes zu einem bestimmten Zeitraum, bei 
wiederholten Verstößen die Nutzung dauernd untersagt werden. 
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 4.8 Zur Sicherung der Einhaltung der Benutzungsordnung kann die Gemeinde 
Saerbeck je Veranstaltung eine Kaution bis zu 250,00 € verlangen. 
 

 4.9 Die Bürgerscheune besitzt eine festinstallierte Verstärker- und Lautsprecher-
anlage, die ausschließlich für Ansprachen und zum Abspielen von Tonträgern 
zu benutzen ist. Eine Manipulation der Verstärkeranlage mittels Vorverstärker 
ist unzulässig und wird mit einer Vertragsstrafe gem. Ziff. 2.1 geahndet. 

5. Hausrecht 
 

 5.1 Das Hausrecht des Bürgermeisters und das übertragene Hausrecht der von 
ihm beauftragten Person bleibt vom Hausrecht des jeweiligen Benutzenden 
der überlassenen Räume gegenüber den Besuchern seiner Veranstaltung un-
berührt. Der Bürgermeister (oder die von ihm beauftragten Person) hat zu je-
der Zeit (auch während der Veranstaltung) Zugang zu allen Räumlichkeiten 
und kann ggf. vom Hausrecht Gebrauch machen. Der/Die Benutzende hat 
das Recht und die Pflicht dafür zu sorgen, dass evtl. Beeinträchtigungen so-
fort unterbunden werden. 

   
 

6. Werbung 
 

 6.1 Jede Art von Werbung im Bürgerhaus und in der Bürgerscheune sowie auf 
dem umgebenden Gelände bedarf der Genehmigung der Gemeinde.  
 

7. Haftung 
 

 7.1 Die Benutzung der überlassenden Räume und Einrichtungen erfolgt aus-
schließlich auf Gefahr des Benutzers. Den Ordnungsdienst hat dieser selbst 
zu übernehmen. 
 

 7.2 Der/Die Benutzende übernimmt für die Dauer der Benutzungszeit ohne Ver-
schuldensnachweis die Haftung des Gebäudeeigentümers für alle Personen- 
und Sachschäden. Dieser verpflichtet sich, die Gemeinde Saerbeck von 
Schadenersatzansprüchen Dritter (Bedienstete, Mitglieder oder Beauftragte 
des Benutzers, Besucher seiner Veranstaltungen und sonstige Personen) 
freizustellen, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen 
Räume und Einrichtungen sowie der Zugänge, Zuwegungen und Außenanla-
gen stehen. Ausgenommen bleibt die Haftung der Gemeinde gem. § 836 BGB 
(Haftung bei Einsturz eines Bauwerkes). Die Haftung erstreckt sich auch auf 
Schäden, die während der Probe, der Vorbereitungen und der Aufräumarbei-
ten durch den/der Benutzenden und den Besuchern entstehen. 
 

 7.3 Für sämtliche, vom Benutzenden eingebrachten Gegenstände übernimmt die 
Gemeinde keine Verantwortung. 
  

 7.4 Für Beschädigungen am Gebäude samt Nebenanlagen und Einrichtungsge-
genständen übernimmt der/die Benutzende sowohl für sich als auch für Be-
auftragte und Besucher die uneingeschränkte Haftung. Die Haftung der/des 
Benutzenden besteht ohne Verschuldensnachweis. 
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 7.5 Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für verlorengegangene, vertauschte, 
beschädigte oder gestohlene Kleidungsstücke, Wertgegenstände, Geräte 
usw., insbesondere für Tascheninhalte. Eine Verwahrungspflicht besteht 
nicht. 
 

 7.6 Die Gemeinde haftet ferner nicht für abgestellte Fahrzeuge. Diese dürfen nur 
auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen abgestellt werden. 
 
 
 
 

8. Anerkennung der Benutzungsordnung 
 

 Der Benutzer hat die Benutzungsordnung mit der Antragstellung schriftlich anzuer-
kennen. 

  
 
Die vorstehende Benutzungsordnung ist vom Rat der Gemeinde Saerbeck in seiner 
Sitzung am 06.02.2025 beschlossen worden und tritt am 01.04.2025 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Benutzungsordnung der Gemeinde Saerbeck vom 06.02.2025 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
kann nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel angibt. 

 
 
 
Saerbeck, den 06.02.2025 

 
 

Gemeinde Saerbeck 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Lehberg 
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Entgeltordnung Bürgerhaus und Bürgerscheune              Anlage 1 
 

1. Bürgersaal ganztägig 175,00 €  

2. Bürgersaal halbtags* 90,00 €  

3. Flett ganztägig 80,00 €  

4. Flett halbtags* 40,00 €  

5. Küche ganztägig 50,00 €  

6. Küche halbtags* 25,00 €  

7. Raum 2 40,00 €  

8. Raum 3 50,00 €  

9. Bürgerscheune 330,00 €  

10. Bürgerscheune halbtags* 165,00 € 

 
Die Entgelte beinhalten jeweils die Nutzung aller vorhandenen Geräte und Einrichtungsgegenstände.  
 
* bis zu 5 Stunden 
 

 
 
Kreis Steinfurt 17/2025/103 
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104. Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Saerbeck: 
Satzung zur Verwendung des Wappens der Gemeinde Saerbeck vom 
06.02.2025 

 
Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 5.Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in seiner Sitzung am 06.02.2025 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
Inhaltsübersicht: 
 
§ 1 Führung, Darstellung und Verwendung 
§ 2 Genehmigungspflicht für die Verwendung des Wappens 
§ 3 Widerruf/Rücknahme der Genehmigung 
§ 4 Bestandsschutz 
§ 5 Ordnungswidrigkeiten 
§ 6 Inkrafttreten 
 
 

§ 1 
Führung, Darstellung und Verwendung 

 
(1) Die Gemeinde Saerbeck führt gemäß § 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Saerbeck 

ein Gemeindewappen. 
 

(2) Die Verwendung des Wappens obliegt allein der Gemeinde Saerbeck, soweit in den 
nachfolgenden Regelungen nichts anderes bestimmt ist.  
 

(3) Das Wappen zeigt in Rot drei goldene (gelbe) Ginsterblüten, begleitet von je einem gol-
denen (gelben) Wellenband.  
 

(4) Der Bürgermeister entscheidet über die Verwendung des Wappens. Die Verwendung 
des Wappens muss im Interesse der Gemeinde Saerbeck liegen.  

 
§ 2 

Genehmigungspflicht für die Verwendung des Wappens 
 

(1) Jede Verwendung des Wappens sowie solcher Wappen, bei denen eine Verwechslung 
mit den in § 1 genannten Darstellung naheliegt bzw. nicht ausgeschlossen werden 
kann, bedarf der Genehmigung durch die Gemeinde Saerbeck. Das gilt insbesondere 
dann, wenn das Wappen in veränderter Form genutzt wird.  

 
(2) Die Genehmigung zur Verwendung des Wappens soll primär für ideelle, gemeinnützige 

oder wohltätige Zwecke sowie zur Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtli-
chen Engagements erfolgen.  
 

(3) Eine Genehmigung zur Verwendung des Wappens kann zu anderen als den in Abs. 2 

genannten Zwecken nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass jeder Anschein 

einer amtlichen Verwendung vermieden wird, die Verwendung des Wappens im 



218 
 

Interesse der Gemeinde Saerbeck liegt, ein örtlicher Bezug zugrunde liegt und das 

Ansehen der Gemeinde Saerbeck nicht gefährdet oder geschädigt wird. 

(4) Eine Verwendung des Wappens für politische Zwecke ist nicht gestattet.  
 

(5) Anträge auf Genehmigung der Verwendung des Wappens sind schriftlich bei der Ge-
meinde Saerbeck unter Angabe des Zwecks, der beabsichtigten Verwendungsdauer 
und einer Musteransicht einzureichen.  
 

(6) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Ein Rechtsan-
spruch auf Erteilung einer Genehmigung besteht nicht. Für die Erteilung einer Geneh-
migung zur Verwendung des Wappens wird grundsätzlich keine Gebühr erhoben. 

 
§ 3 

Widerruf/Rücknahme der Genehmigung 
 
Die Genehmigung kann jederzeit zurückgenommen bzw. widerrufen werden, wenn 
 

a) die durch die Genehmigung erteilte Erlaubnis überschritten oder die erteilten Nebenbe-
stimmungen nicht erfüllt werden, 

b) die Genehmigungsvoraussetzungen weggefallen sind, 
 
Im Falle eines Widerrufs/einer Rücknahme der Genehmigung besteht kein Anspruch auf eine 
etwaige Entschädigung. 
 

§ 4 
Genehmigungsfiktion 

 
(1) Soweit Dritte das Gemeindewappen i. S. von § 1 dieser Satzung bereits vor 

Inkrafttreten dieser Satzung nutzen, gilt dies als eine genehmigte Nutzung. In einem 

solchen Fall gilt die Genehmigung bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2028 als erteilt.  

 
(2) Bei Änderungen der Antragsgrundlage ist eine erneute Genehmigung erforderlich.  

 
§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a) ohne Genehmigung das Gemeindewappen verwendet,  
b) im Genehmigungsbescheid erteilte Auflagen oder Bedingungen nicht einhält bzw. 

erfüllt, 
c) trotz Widerruf und Rücknahme der Genehmigung nach § 3 das Gemeindewappen 

weiterverwendet, 
d) das Wappen über die Frist aus § 4 hinaus weiterverwendet, 
e) entgegen § 2 das Gemeindewappen zu Zwecken verwendet, die das Ansehen der 

Gemeinde Saerbeck schädigen oder beeinträchtigen. 
 

(2) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet in der jeweiligen aktuellen Fas-
sung Anwendung.  
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(3) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Satzung können mit einer Geldbuße bis zu 
1.000 Euro geahndet werden. 
 

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Wappensatzung der Gemeinde Saerbeck vom 06.02.2025 wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
kann nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn: 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel angibt. 

 
 
Saerbeck, den 06.02.2025 Gemeinde Saerbeck 

Der Bürgermeister 
gez. Dr. Lehberg 
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105. Öffentliche Bekanntmachung der Wahlkreisergebnisse der Bundes-
tagswahl im Kreis Steinfurt am 23.02.2025 
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106. Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses - 
Kommunalwahl am Montag, 24.03.2025 um 17 Uhr 

 
 
Die 1. Sitzung des Wahlausschusses - Kommunalwahl in der XVII. Wahlperiode findet am  
 

Montag, 24.03.2025 um 17:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt - Seminarraum - Raum C179 statt.  

Tagesordnung: 

Öffentliche Sitzung 

 
1. Bestellung von Schriftführerinnen und Schriftführern für den Wahlausschuss 
  
2. Information und Verpflichtung der Beisitzerinnen und Beisitzer 
  
3. Kommunalwahl 2025 - Einteilung des Wahlgebietes Kreis Steinfurt in 31 

Wahlbezirke 
  
4. Verschiedenes 

 
 

Der Kreiswahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Zu dieser hat jeder-
mann Zutritt. 
 
 
Steinfurt, 17.03.2025      Der Kreiswahlleiter 
         gez. Peter Freitag 
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107. Öffentliche Bekanntmachung eines immissionsschutzrechtlichen Vor-
bescheides aufgrund von § 10 Abs. 9 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) i.V.m. § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG 

 
 
Der Kreis Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, 48565 Steinfurt hat für die Firma Bürgerwind Greven 
GmbH & Co. KG, Flothdamm 15, 48268 Greven mit Datum vom 16.12.2024 einen immissions-
schutzrechtlichen Vorbescheid mit folgendem verfügenden Teil erteilt: 
 
 
„Aufgrund Ihres Antrags vom 17.10.2024 bescheide ich hiermit gemäß § 9 Abs. 1a des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) i. V. m. § 1 und der Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) über einzelne 
Genehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb von acht 
Windenergieanlagen (WEA) auf den Grundstücken in 48268 Greven, Gemarkung Greven, Flur 
94, Flurstück 19 (WEA 1), Flur 94, Flurstück 23 (WEA 2), Flur 94, Flurstück 51 (WEA 3), Flur 
93, Flurstücke 42 und 43 (WEA 4), Flur 93, Flurstück 32 (WEA 5), Flur 84, Flurstück 41 (WEA 
9), Flur 87, Flurstück 12 (WEA 10) und Flur 85, Flurstück 33 (WEA 11) wie folgt: 
 

1. Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 
bauplanungsrechtlich privilegiertes Vorhaben im Außenbereich der Stadt Greven. 

2. Das Vorhaben widerspricht nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Greven. Die Vereinbarkeit mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes gemäß § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ist gegeben. Dies gilt auch im Hinblick auf § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. 

3. Das Vorhaben ist unter Beachtung der diesem Bescheid beigefügten Nebenbestimmungen 
und Hinweise sowie der in diesem Tenor enthaltenen Regelung zur BNK luftverkehrsrechtlich 
zulässig.  

4. Gemäß § 26 Abs. 3 Satz 4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist das Vorhaben mit den 
Landschaftsschutzgebieten „Oberer Eltingmühlenbach“ und „Gellenbach - Gertrudensee“ des 
Landschaftsplans Grevener Sande vereinbar. 

Die gemäß § 14 Abs. 1 und § 18a des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) erforderliche Zustimmung 
der Bezirksregierung Münster wurde mit Schreiben vom 11.07.2024, Az.: 26.10.01-
050/2024.0194 Nr. 209-24 erteilt. Sie gilt bezüglich bedarfsgerechter Nachtkennzeichnungen 
(BNK) mit folgender Maßgabe: Die Errichtung einer BNK ist nur zulässig, wenn der Wirkraum auf 
10 km erweitert wird. 
 
Der Vorbescheid ergeht auf der Grundlage der mit Anlagestempel gekennzeichneten 
Antragsunterlagen, soweit in den nachfolgenden Nebenbestimmungen nichts Abweichendes 
bestimmt ist. 
Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieses Vorbescheids. 
 
Hinweis: 
Gemäß § 9 Abs. 2 BImSchG wird dieser Vorbescheid unwirksam, wenn der Antragsteller nicht 
innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit die Genehmigung beantragt; die 
Frist kann auf Antrag bis auf vier Jahre verlängert werden.“ 
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Der Vorbescheid beinhaltet insbesondere Nebenbestimmungen im Hinblick auf die luftverkehrs-
rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens 
 
Es ergeht folgende Rechtsbehelfsbelehrung gegenüber Dritten, die keine Einwendungen er-
hoben haben: 
 
„Gegen den Vorbescheid vom 16.12.2024, Az.: 67/3-566.0010/24/1.6.2 können Sie innerhalb 
eines Monats Klage beim Oberverwaltungsgericht Münster erheben.“ 
 
Der Vorbescheid und seine Begründung werden ab dem 25.03.2025 bis zum Ablauf des 
07.04.2025 auf dem zentralen UVP-Internetportal unter der Adresse www.uvp-verbund.de elekt-
ronisch bekannt gegeben. Über diesen Weg sind der Vorbescheid und seine Begründung elekt-
ronisch einsehbar. Gleiches gilt bezüglich der Internetadresse https://www.kreis-stein-
furt.de/kv_steinfurt/Aktuelles/Bekanntmachungen/. 

Eine Abschrift des Vorbescheids und seiner Begründung kann ab dem 25.03.2025 bis zum Ab-
lauf der Klagefrist beim Umweltamt des Kreises Steinfurt, Tecklenburger Straße 10, 48565 
Steinfurt angefordert werden. 
 
Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, wenden Sie sich bitte innerhalb der Ausle-
gungsfrist (25.03.2025 bis zum Ablauf des 07.04.2025) unter der Telefonnummer 02551/ 69-
1413 oder 69-1456 an den Kreis Steinfurt, um für Sie eine individuelle Lösung bezüglich der 
Einsichtnahme in den Vorbescheid und seine Begründung zu finden. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Vorbescheid gemäß § 10 Abs. 8 und 9 BImSchG ge-
genüber Personen, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
 
Steinfurt, 17.03.2025      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
         Umweltamt 
         Im Auftrag 
         gez. Schwarte 
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